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514/2021 
 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 
- Kreisstraßenbauamt -  

 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

 
Die Bezirksregierung Detmold hat die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis 
Paderborn und der Stadt Delbrück über die Durchführung des Vergabeverfahrens für das Pro-
jekt „Umbau der Kreisstraßen 6 und 97 in der OD Ostenland (Auf dem Haupte/ Osterloher 
Straße)“ genehmigt (Az. 31.01.2.3-002/2021-001) und im Amtsblatt der Bezirksregierung Det-
mold - ausgegeben am 23.08.2021 - bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 24 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) wird auf diese 
öffentliche Bekanntmachung hingewiesen. 
 
Paderborn, 14.09.2021 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Fraune 
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515/2021 
 
 
Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
  
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt) vom .07.09.21, Az.: 36/BÜR-JR88 an 
 
Herrn 
Julian Rüther 
letzte bekannte Anschrift: Kortemarkstraße 28, 33142 Büren 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 07.09.2021 (Az.: 36/BÜR-JR88) kann beim Kreis Paderborn 
- Straßenverkehrsamt , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprech-
zeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 
14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Schäfer 
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516/2021 
 
 
Öffentliche Zustellung 

 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
  
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt) vom .10.09.21, Az.: 36/PB-XJ7 an 
 
Herrn 
Jonas Löwen 
letzte bekannte Anschrift: Eisteich 5, 33100 Paderborn 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 10.09.2021 (Az.: 36/PB-XJ7) kann beim Kreis Paderborn - 
Straßenverkehrsamt , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzei-
ten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 
14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Schäfer 
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518/2021 
 
Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt) vom 07.09.2021, Az.: 36.1/VA/BÜR-PP101 an. 
 
Herrn 
Martins Pereira, Pedro Rafael 
letzte bekannte Anschrift: Sudhäger Straße 19, 33154 Salzkotten 
 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 07.09.2021 (Az.: 36.1/VA/PB-PP101) kann beim Kreis Pa-
derborn - Straßenverkehrsamt , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen 
Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donners-
tag von 14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Markman 
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519/2021 
 
Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Gemäß §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz- LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 39 (Amt für 
Verbraucherschutz und Veterinärwesen) vom 10.09.2021, Az.: 39/1-31 an 
 
Herrn 
Robin Scholle 
letzte Meldeanschrift: Weierstraßweg 7 b, 33102 Paderborn  
 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist.  
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 10.09.2021 (Az.: 39/1-31) kann während der allgemeinen 
Sprechzeiten beim Amt 39 (Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen), Aldegreverstr. 10-14, 
33102 Paderborn, Zimmer D.00.26 oder D.00.18 eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
gez. 

Peters 

 


